
   

 

Stadtrat 
 

 
Beantwortung 
 
Schriftliche Anfrage zum Beschaffungs- und Vergabewesen der Stadt Kreuzlingen 
 
 
Am 6. Juli 2017 reichten Gemeinderätin Charis Kuntzemüller, alt Gemeinderätin Nina 
Schläfli, Gemeinderat Andreas Hebeisen und Gemeinderat Hanns Wipf namens der 
Fraktion SP/GEW/JUSO eine schriftliche Anfrage zum „Beschaffungs- und Vergabewe-
sen der Stadt Kreuzlingen“ ein (Beilage 1).  
 
Am 24. August 2017 hat ein Gespräch stattgefunden, an dem folgende Personen teil-
genommen haben: Gemeinderätin Charis Kuntzemüller, Gemeinderat Hanns Wipf, 
Vize-Stadtpräsidentin Dorena Raggenbass, Stadtschreiber Thomas Niederberger und 
Stv.-Stadtschreiberin Janine Benz. Das Gespräch hatte zum Ziel, gemeinsam die schrift-
liche Anfrage zu erörtern und mögliche Umsetzungspunkte zu diskutieren. Ein grosses 
Anliegen aus der schriftlichen Anfrage ist, dass bei öffentlichen Vergaben aber auch bei 
Aufträgen in den Bereichen Bau und Dienstleistungen die Einhaltung von sozialen Min-
deststandards (z. B. Einhaltung ILO-Kernübereinkommen, Einhaltung Gesamtarbeits-
verträge, Einsatz ökologisches Material usw.) berücksichtigt wird. Zudem sollen 
Grundsätze für die Vergabe von öffentlichen Plätzen (z. B. Vergabe Sea Lounge) und 
grössere Veranstaltungen (z. B. Fantastical) festgelegt werden. 
 
 
Der Stadtrat beantwortet die Fragen wie folgt: 
 
Beim Beschaffungs- und Vergabewesen bestehen für die Stadt Kreuzlingen bereits ei-
nige übergeordnete rechtliche Bestimmungen. Bei Vergaben (Bauaufträge, Dienstleis-
tungsaufträge, Einkauf usw.) muss die Stadt zwingend das öffentliche Beschaffungs-
recht (Umsetzung nationales und internationales Recht auf kantonaler Ebene) berück-
sichtigen (Beilage 2). Zudem bestehen für die Beschaffung für einen ökologischen und 
sozial nachhaltig orientierten Einkauf verschiedener Gütergruppen in der Stadtverwal-
tung die Beschaffungsrichtlinien der Stadt Kreuzlingen (www.kreuzlingen.ch/Online-
Schalter/Kanzlei). Diese wurden vom Stadtrat am 2. September 2014 aufgrund eines 
Postulates der Fraktion SP/GEW/JUSO insbesondere mit folgendem Grundsatz ergänzt: 
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„Wird die Leistung nicht in der Schweiz oder dem EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) 
erbracht, so hat die Anbieterin oder der Anbieter zumindest die Einhaltung der Kern-
übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einzuhalten, und es sind 
entsprechende Zertifikate vorzulegen.“ 
 
Bei den Liegenschaften bestehen für die Abgabe im Baurecht bzw. dem Kauf, Tausch 
und Verkauf von Grundeigentum der Stadt die Richtlinien für den Handel mit Grund-
stücken vom 1. Januar 2013 (www.kreuzlingen.ch/Online-Schalter/Kanzlei). Für den 
Abschluss von Baurechtsverträgen bestehen zudem Musterverträge (inkl. Wegleitung 
und Hinweise für die Botschaft), die von der gemeinderätlichen Kommission Allgemei-
nes und Administration AuA verabschiedet wurden. 
 
1 Ist eine Revision der Beschaffungsrichtlinien der Stadt Kreuzlingen und deren 

Erweiterung auf sämtliche Bereiche des Beschaffungs- und Vergabewesens 
angedacht? 
Im Moment ist keine Revision der Beschaffungsrichtlinien vorgesehen. Der 
Stadtrat nimmt jedoch die Anliegen aus der schriftlichen Anfrage gerne auf und 
wird bis Ende 2018 prüfen, wie die bestehenden Grundlagen (z. B. Beschaf-
fungsrichtlinien, Richtlinien für den Handel mit Grundstücken, Muster-Bau-
rechtsverträge usw.) im Sinne der schriftlichen Anfrage ergänzt werden könn-
ten. Der Stadtrat wird über die Ergänzungen zu gegebener Zeit informieren bzw. 
bei den Muster-Baurechtsverträgen der AuA einen Vorschlag unterbreiten. 

 
 
2 Ist der Stadtrat bereit, das Beschaffungswesen der Stadt Kreuzlingen und die 

Bereiche des Vergabewesens im weitesten Sinne in einem Reglement zu re-
geln? 
Die öffentlichen Vergaben und Aufträge richten sich grundsätzlich nach dem 
übergeordneten Recht (öffentliches Beschaffungswesen). Der Stadtrat wird bis 
Ende 2018 die bestehenden Grundlagen erweitern und in den Bereichen 
Vergabe von öffentlichen Plätzen und Veranstaltungen eine Handlungsrichtlinie 
für die Stadtkanzlei ausarbeiten.  
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Kreuzlingen, 24. Oktober 2017 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Dorena Raggenbass, Vize-Stadtpräsident 
 
 
 
Thomas Niederberger, Stadtschreiber 
 
 
 
 
Beilage 
1. Schriftliche Anfrage zum Beschaffungs- und Vergabewesen der Stadt Kreuzlin-

gen 
2. Leitfaden für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
 
 
Mitteilung an 
– Gemeinderätin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis, Emmishoferstrasse 26b,  

8280 Kreuzlingen 
– Gemeinderat Andreas Hebeisen, Florastrasse 3, 8280 Kreuzlingen 
– Gemeinderat Hanns Wipf, Bärenstrasse 24, 8280 Kreuzlingen 
– Nina Schläfli, Schmittenstrasse 18, 8280 Kreuzlingen 
– Mitglieder des Gemeinderates 
– Medien 
 
 



Beilage 1



Leitfaden für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen

Interkantonale Vereinbarung über das  öffentliche Beschaffungswesen (IVöB; RB 720.1)
Gesetz über das öffentliche  Beschaffungswesen (GöB; RB 720.2)
Verordnung des Regierungsrates  zum  Gesetz über das öffentliche  Beschaffungswesen  
(VöB; RB 720.21)

Welches sind die Rechtsgrundlagen?

	 	

Departement für Bau und Umwelt
Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen

IVöB, GöB und VöB setzen das internationale und nationale Recht (WTO, bilaterale Verträge, BGBM) auf kantonaler 
Ebene um.

Zweck (Art. 1 IVöB; § 2 GöB)
• Förderung wirksamen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen und Anbietern
•  Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Anbieterinnen und Anbieter  sowie einer unparteiischen Vergabe
• Sicherstellung der Transparenz der Vergabeverfahren
• wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel

Welche Auftraggeberinnen und Auftraggeber unterstehen dem GöB?  
(Art. 8 IVöB; § 2 GöB)

Im Staatsvertragsbereich:
•  Kantone, Gemeinden sowie Einrichtungen des öffentlichen Rechts auf kantonaler oder kommunaler Ebene,  

mit Ausnahme ihrer kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten
•  Behörden sowie öffentliche und private Unternehmen, die mit ausschliess lichen oder besonderen Rechten ausgestattet sind, je-

weils in den Sektoren Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie Telekommunikation. Sie unterstehen dieser Vereinbarung 
nur für Aufträge, die sie zur Durchführung ihrer in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit in diesen Bereichen vergeben

•  weitere Auftraggeberinnen und Auftraggeber gemäss den entsprechenden Staatsverträgen

Im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich:
•  andere Träger kantonaler oder kommunaler Aufgaben, mit Ausnahme ihrer kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten
•  Objekte und Leistungen, die zu mehr als 50% der Gesamtkosten mit öffentlichen Geldern subventioniert werden

Welche Aufträge unterstehen dem GöB? (§ 1 VöB)
• Bauaufträge
• Lieferaufträge
• Dienstleistungsaufträge

Offenes Verfahren
• öffentliche Ausschreibung 
•  alle Anbietenden können ein 

 Angebot einreichen

•  Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge:

 ab Fr. 250000.–

• Bauaufträge:
 • Bauhauptgewerbe: 
  ab Fr. 500000.–
 • Baunebengewerbe: 
  ab Fr. 250000.–

• Schwellenwerte im vom  
 Staatsvertrag erfassten  
 Bereich (Anhang 1 IVöB):
 • Bauarbeiten: Fr. 8 700 000.–
 • Lieferungen und  
  Dienstleistungen: Fr. 350 000.–

Selektives Verfahren
•  öffentliche Ausschreibung
  alle Anbietenden können Teil-

nahme beantragen
•  grundsätzliche Zulassung bei Er-

füllung der vorgängig definierten 
Eignungskriterien (§ 31 VöB)

•  bei genügend Zugelassenen  
minimal drei Teilnehmer

•  Beschränkung der Teilnehmerzahl 
möglich

•  Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge:

 ab Fr. 250000.–

• Bauaufträge:
 • Bauhauptgewerbe:
  ab Fr. 500000.–
 • Baunebengewerbe:
  ab Fr. 250000.–

• Schwellenwerte im vom  
 Staatsvertrag erfassten  
 Bereich (Anhang 1 IVöB):
 • Bauarbeiten: Fr. 8 700 000.–
 • Lieferungen und  
  Dienstleistungen: Fr. 350 000.–

Einladungs-
verfahren
•  mindestens  

3 Teilnehmer

•  Liefer- und 
Dienst-
leistungs-
aufträge:

  unter 
Fr. 250000.–

• Bauaufträge:
 • Bauhaupt-
  gewerbe: 
  unter  
  Fr. 500000.–
 • Bauneben- 
  gewerbe: 
  unter  
  Fr. 250000.–

Freihändiges 
Verfahren
•  unterhalb 

Schwellen-
werte 
•  direkte 

 Vergabe

•  Lieferauf-
träge:

 unter 
 Fr. 100000.–

•  Dienst-
leistungs-
aufträge:

 unter 
 Fr. 150000.–

• Bauaufträge:
 • Bauhaupt-
  gewerbe: 
  unter  
  Fr. 300000.–
 • Bauneben-
  gewerbe: 
  unter 
  Fr. 150000.–

•  Alle Auf-
tragsarten 
über  
Schwellen-
werte:

 • aus einem  
  anderen  
  Grund 
  (§ 15 VöB)

Wie sind die Aufträge auszuschreiben? (§ 20 VöB)

Offenes oder selektives Verfahren 
• Publikation mindestens im Amtsblatt
• Die Ausschreibung erfolgt spezifiziert (§ 21 VöB)  
  Die Ausschreibungsunterlagen
 • enthalten zusätzliche Angaben (§ 23 VöB)
 • enthalten eine ausreichende Eingabefrist (§ 27– 30 VöB)

Einladungs- 
verfahren
•  direkte  

Mitteilung

Wie werden die Angebote behandelt? (§ 34 VöB)

• Eingabe der Angebote bzw. Anträge auf Teilnahme
 • schriftlich
 • vollständig
 • fristgerecht (verspätete Eingaben werden ausgeschlossen)
 • ohne Vergütung, sofern nichts andres vereinbart

• Teilangebote und Varianten sind zulässig, sofern
 • sie in den Ausschreibungsunterlagen explizit erwähnt worden sind
 • bei Varianten ein Grundangebot eingereicht wird

• Öffnung der Angebote (§ 35 VöB)
 • durch mindestens zwei Vertreter der Vergabestelle
 • Erstellung eines Öffnungsprotokolles

• Bereinigung (§ 37 VöB)
 •  die Vergabestelle prüft die Angebote fachlich und rechnerisch
 • offensichtliche Rechnungs- und Schreibfehler dürfen korrigiert werden

• Abgebotsrunden (§ 39 VöB)
 • sind verboten!

Sonderfall: Architektur- und andere Wettbewerbe (§ 16 VöB)

Anwendung bei einzelnen Vergabeverfahren (§ 11 VöB)



Vertragsabschluss

2000/08/99/rev. 1.7.07/1.9.10 3.6010.209

Zusätzliche Auskünfte erhalten Sie jeweils vormittags:

Departement für Bau und Umwelt
Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen
Promenade
8510 Frauenfeld

Tel. 052 724 29 81, Fax 052 724 29 21

Wann darf der Vertrag abgeschlossen werden? (Art. 14 IVöB)

Der Vertrag darf abgeschlossen werden, wenn
•  die Beschwerdefrist unbenutzt abgelaufen ist
•  das Beschwerdeverfahren rechtskräftig zugunsten der Vergabe  abgeschlossen ist

Ist ein Beschwerdeverfahren ohne aufschiebende Wirkung gegen den Zuschlag hängig, so teilt die Auftrag-
geberin oder der Auftraggeber den Vertragsschluss umgehend der Beschwerdeinstanz mit.

•  die Ausschreibung des Auftrags
•  der Entscheid über die Aufnahme in die ständige 

Liste
•  Abbruch des Vergabeverfahrens
•  die Auswahl der Teilnehmerinnen und  Teilnehmer 

im selektiven Verfahren
•  der Ausschluss vom Vergabeverfahren
• der Zuschlag oder der Widerruf des  Zuschlags

 
Beschwerdemöglichkeit (§ 3 GöB)

Als anfechtbare Entscheide gelten: 
(Art. 15 IVöB)

•  innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht
•  grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung

Es gelten keine Gerichtsferien

Eröffnung (§ 47 VöB), Bekanntmachung (§ 44 VöB)

Die Anbietenden werden mit schriftlicher Verfügung und kurzer Begründung über  
den Zuschlag informiert.

Nicht berücksichtigte Anbietende

Auf Gesuch hin eröffnet die Auftraggeberin die wesentlichen Gründe für die Nichtberücksichtigung.

Im vom Staatsvertrag erfassten Bereich
• Veröffentlichung des Zuschlags innert 72 Tagen nach dem Zuschlag mindestens im Amtsblatt.

Im vom Staatsvertrag nicht erfassten Bereich
• Kann die Bekanntmachung durch eine direkte Mitteilung an den Anbieter ersetzt werden (§ 44 VöB).

Der Auftrag kann aufgeteilt oder an mehrere zusammen vergeben werden (§ 43 VöB)

Eine beabsichtigte Aufteilung des Auftrages in Lose oder die Vergabe an mehrere zusammen muss in 
den Ausschreibungsunterlagen klar zum Ausdruck kommen, ansonsten muss von jedem Anbieter schriftlich 
das Einverständnis eingeholt werden.

«Das wirtschaftlich günstige Angebot erhält den Zuschlag» (§ 42 VöB)

Zuschlagskriterien dienen zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots. Sie müssen  
auftragsbezogen ausgewählt und ausformuliert werden. Sie sind in der Reihenfolge der Gewichtung  
in den Ausschreibungsunterlagen aufzulisten.

Der Zuschlag für weitgehend standardisierte Güter kann auch ausschliesslich nach dem Kriterium  
des niedrigsten Preises erfolgen.

Kann das Verfahren abgebrochen oder wiederholt werden? (§ 46 VöB)

Aus wichtigen Gründen kann das Verfahren jederzeit abgebrochen oder wiederholt werden,
insbesondere wenn

• kein Angebot die Kriterien und technischen Anforderungen erfüllt
• veränderte Rahmen- und Randbedingungen günstigere Angebote erwarten lassen
• eine wesentliche Projektänderung notwendig ist
• wenn kein Angebot eingereicht wurde, das den gesetzten Preisrahmen einhält
• die eingereichten Angebote keinen wirksamen Wettbewerb garantieren

Abbruch und Wiederholung des Verfahrens sind den Anbietenden sofort schriftlich und begründet  
mitzuteilen.

Ausschlussgründe (§ 36 VöB)

Ein Anbieter kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn er
• die geforderten Eignungskriterien nicht oder nicht mehr erfüllt
• das Zertifikat oder die entsprechenden Belege nicht beilegt
• falsche Auskünfte erteilt hat
• Steuern, Sozialabgaben oder andere öffentliche Gebühren nicht bezahlt hat
• den Grundsätzen:  •  Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung von Anbieterinnen und  Anbietern
   • Beachtung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen 
  • Gleichbehandlung von Mann und Frau
  •   Vertraulichkeit von Informationen
 nicht nachkommt
•  Abreden getroffen hat, die den wirksamen Wettbewerb beseitigen oder erheblich beeinträchtigen
•  sich bei der Produktion nicht an Vorschriften über den Umweltschutz hält, die mit denjenigen am Ort der 

Ausführung vergleichbar sind
• sich in einem Konkursverfahren befindet
•  sich beruflich fehlverhalten hat und dies in einem gerichtlichen Verfahren oder durch Beschluss einer zu-

ständigen sozialpartnerschaftlichen Kommission festgestellt worden ist.
•  wesentliche Formerfordernisse verletzt hat
•  die Zusammensetzung der Arbeits- oder Bietergemeinschaft vor dem Abschluss des Vergabeverfahrens 

verändert hat
• vorbefasst ist (§ 19 VöB)

Ständige Liste (§ 32+33 VöB)

Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau führt eine ständige Liste für das Bauhaupt-, Bau-
nebengewerbe sowie für Dienstleistungsunternehmen, die dem Baugewerbe nahe stehen (s. www.dbu.tg.ch, 
«ständige Liste»). Gemäss § 33 VöB sind die Auftraggeberinnen oder Auftraggeber bei Vergaben im Ein- 
ladungsverfahren sowie im selektiven/offenen Verfahren verpflichtet, die Zertifikate oder die entsprechenden 
Belege zu verlangen.
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